
EUDSGVO

Vertragliche Vereinba

Zwischen den Vertretern des Pfadfinderbund Süd,
sowie und dem Vertreter des

LandeskriminalamtesT^lBIHIBHH^^I» wird folgendes ver
einbart :

1. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg korrigiert die 
bezüglich des Pfadfinderbund Süd im Schlußbericht auf- 
gestellten Behauptungen i.S. des Schreibens vom 
20.07.1999.

2. Der Pfadfinderbund Süd verpflichtet sich, keinerlei
Ansprüche jeglicher Art gegen das Landeskriminalamt zu 
erheben, insbesondere Schadenersatzansprüche. Des wei
teren sichert der Pfadfinderbund Süd zu, keine Medien 
unmittelbar oder mittelbar durch andere über den Ge
genstand des Schreibens vom 20.07.1999 und dieser Ver
einbarung zu unterrichten.
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